
 

 

 

 

 

 
 

Einführung der digitalen Leistungsdokumentation für das Wohnen in eigener 

Häuslichkeit (ehemals: LWL-Arbeitshilfe zur Darstellung der Ergebnisqualität) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wie Ihnen bekannt ist, sind Sie gemäß § 4 Abs. 3 und § 7 der Leistungsvereinbarung zur 
Vorlage eines Jahresberichtes, der sogenannten institutionellen Leistungsdokumentation, 
verpflichtet.  
 
Bisher erhielt der LWL Ihre Jahresberichte/ Leistungsdokumentationen in Papierform. Zum 

01.01.2025, also erstmalig für das Kalenderjahr 2024, erfolgt die Einführung der digitalen 

institutionellen Leistungsdokumentation für alle Angebote des Wohnens in eigener 

Häuslichkeit.  

 

Für Sie bedeutet dies, dass Sie erstmalig für das Jahr 2024 bis zum 31.03.2025 Ihre Daten 

ausschließlich digital einpflegen und an den LWL übermitteln. Die Übermittlung erfolgt 

über eine neue LWL-Anwendung, die Ihnen ab Anfang 2025 über den bereits bekannten 

Weg der LWL-CUG (citrix unified gateway)-Anmeldung zur Verfügung gestellt wird.  

 

 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
 
 per Rundschreiben an: 
 
Leistungserbringer für das Wohnen in eigener 
Häuslichkeit sowie deren Träger und 
Spitzenverbände 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 
 
 

 
Ansprechpartnerin:  
 
 
Tel.: 0251 591-7312 
E-Mail: kristina.lichte@lwl.org  

LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe 
  
 

Warendorfer Straße 26 - 28 · 48145 Münster 
Telefon: 0251 591-01 · Internet: www.lwl.org oder  
www.lwl-inklusionsamt-soziale-teilhabe.de 
Busse: ab Hbf Bussteig A, Linien 2 u. 10 bis Zumsandestraße 
LWL-Parkplätze: Friedensstraße u. Warendorfer Straße 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
Sparkasse Münsterland Ost 
IBAN: DE53 4005 0150 0000 4097 06 • BIC: WELADED1MST 
IK Nummer: 133780113 
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Neben den Strukturdaten dokumentieren Sie weiterhin Maßnahmen, Aspekte und 

Vorkommnisse, die der Qualitätssicherung dienen: Die Inhalte wurden am 16.06.2021 in der 

Gemeinsamen Kommission verabschiedet und in das digitale Formular übernommen. 

 

Sie erhalten im Januar 2025 detaillierte Informationen und Hilfestellungen zur 

technischen Anwendung für die Einreichung der Leistungsdokumentation, bis dahin 

müssen Sie nichts veranlassen. 

 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Einführung der digitalen institutionellen 

Leistungsdokumentation für alle anderen Angebote erst mit der Umstellung auf die neue 

Leistungssystematik erfolgen wird. 

 

Freundliche Grüße 

Im Auftrag 

 

Kristina Lichte 


